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Sprinzenstein zum freien Eigen ? 
 

• Auslieferung aller Urkunden, besonders den 
Vertrag zwischen ihrem Vater Rudolf und Herrn 
von Polheim, den Schuldbrief des Hans Ernst von 
Sprinzenstein, Vertrag zwischen Johann Florian 
und ihrem Vater Rudolf 
 

• Alle Urkunden, die Piberstein angehen 
 

• Die kaiserliche Obligation über 13.000 fl 
 

• Alle anderen Schuldbriefe; Klärung über einen 
strittigen Untertan mit dem Herrn von Lichtenau 
und zwei strittige Untertanen mit dem Herrn von 
Rödern 
 

• Die Prozessakten gegen den Steinmetz 
 

• Die Pflegschaftsrechnungen des Jahres 1650 
 

• Der Originalvertrag zwischen ihrem Vater und den 
Händel´schen Erben 
 

• Das Inventar über die Sprinzensteiner 
Lehenbriefe 
 

• Die Urkunden aus dem Löbl´schen Inventar  
( JSVS ) 

 
16.2.1651 Schwer leserlicher Entwurf eines Schriftsatzes der 

Erben des Hans Mayerhofer gegen den Herrn von Oed 
in Sachen Pfändung wegen Schuldforderung ( JSVS ) 

 
14.3.1651 Der Herr von Oed beschwert sich beim 

Landeshauptmann, dass er die 
Schlichtungskommission zwischen ihm und den Erben 
des Hans Mayerhofer sowie die vorläufige Einstellung 
der Pfändung wieder aufgehoben hat. 
 
Außerdem beschwert er sich, dass seine 
Prozessgegner nicht nur von den Häusern der 
gepfändeten Untertanen, sondern auch von deren frei 
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